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Vom Landwirt zum Obst-
fachmann: «Die Lernenden 
gehören zur Familie»

Ein strahlender Tag mit 
VIPs, Pferden und Zürcher 
Brauchtum

Biokernobst – Qualitäts- 
beeinflussung im Herbst

Studienreise – In Bordeaux 
dreht sich alles um den 
Wein

Das Heilmittel gegen 
Liberalisierung heisst nicht  
noch mehr Liberalisierung

Regionalvertretung

Service und Reparaturen an allen M
aschinen

BALTENSPERGER
FARMTECHNIK AG

Gernstrasse 15
8311 Brütten
052 355 04 04

info@farmtechnik-ag.ch
www.farmtechnik-ag.ch

• Fachbetrieb für Anhängerbremsen
• Umrüstungen auf 40km/h mit MFK-Prüfung
• Hydraulikservice 

• Gelenkwellenreparaturen
• Reifenservice für Traktoren u. Maschinen
• Neukonstruktionen/Umbauten
• Schweissarbeiten
• Ersatzteile für Schnyder-Pflüge
• Grosses Kleinteilelager

Schrauben, Lager, Elektromaterial, Gelenkwellenteile uvm.

Schlauchservice, Umbauten, Nachrüstungen und Neukonstruktionen

Abstimmung zum  
Planungs- und Baugesetz 

27. November 2016

JA
zu unseren 
fruchtbaren 
Böden

Heu / Emd 
unbelüftet oder belüftet 
konventionell sowie Bio 
für sämtliche Tiergattungen

Raygras-Luzerne 
konventionell sowie Bio

Stroh 
normal sowie geschnitten

Strohhäcksel 
verschiedene Häcksellängen  
in Klein- / Grossballen

Strohwürfel/ -krümel 
lose, Big-Bag oder gesackt

Luzerne 
RUMILUZ / RUMIPLUS  
andere Herkünfte sowie Bio

fenaco Raufutter aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850 
www.raufutter.ch

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Mit uns vermeiden Sie 

Lücken: kompetent

beraten!

ZÜRI OBERLAND MÄSS VOM 31. AUGUST BIS 4. SEPTEMBER 2016

Sonderschau Gemüse an der ZOM
Vom 31. August bis 4. September 
2016 findet bereits zum 44. Mal die 
ZOM in Wetzikon statt. Die Land
wirtschaft ist durch den Landwirt
schaftlichen Bezirksverein und die 
Landfrauen Hinwil mit Säuliren
nen, Streichelzoo, Backstube und 
einer Sonderschau zum Thema 
Gemüse ver treten. 

Das Buureland in der Halle 6 gehört 
seit 19 Jahren zu einem festen Bestand
teil der Züri Oberland Mäss und hat 
sich zu einem Publikumsmagnet ent
wickelt. Wie jedes Jahr sind auch in 
diesem Jahr die Landfrauen mit ihrer 
bewährten Backstube präsent. Ergän
zend steht im Zentrum des Auftritts 
der Zürcher Landwirtschaft die Son
derschau Gemüse. 

Sonderschau Gemüse
In Zusammenarbeit mit den Gemüse
produzenten des Kantons Zürich prä
sentiert der landwirtschaftliche Be
zirksverein diese vielseitige und inter
essante Sonderschau. Die Besucher 
können Gemüse durch Ertasten erra

ten, erhalten viele Informationen zum 
Gemüseanbau im Kanton Zürich und 
haben die Möglichkeit, die Entwick
lungsstadien von verschiedenen Ge
müsesorten zu vergleichen. 

Geschmackserlebnis grüne 
Smoothies
Natürlich darf auch das Geschmacks
erlebnis nicht zu kurz kommen. Ge
müse zu grünen Smoothies verarbeitet 
liegt voll im Trend. Im Buureland kön
nen die Besucher die grünen Säfte pro
bieren. Damit Sie auch zu Hause nicht 
auf das Geschmackserlebnis verzich
ten müssen, können Sie am Wett
bewerb mitmachen und einen pro
fessionellen Hochleistungsmixer von 
schwingerprinz.ch gewinnen. Dane

ben gibt es viele weitere GemüsePrei
se zu gewinnen. 

Säulirennen und Streichelzoo
Im Freigelände der Halle 6 wartet auf 
die Besucher der Streichelzoo. Insbe
sondere für die vielen Kinder sorgt der 
hautnahe Kontakt mit den Bauernhof
tieren für unvergessliche Begegnungen. 

Der Höhepunkt des Besuchs im Buu
reland ist aber sicher das Säulirennen. 
Zweimal pro Tag und am Wochenende 
sogar dreimal können die Besucher 
einen Wetteinsatz von Fr. 5.– auf ihr 
FavoritenSäuli setzen. Durch kräfti
ges Anfeuern des Rennschweins wird 
vielleicht genau ihre Lieblingssau zum 
Sieger und es winkt ein Vielfaches des 
Wetteinsatzes.  –

BE R ATE R ECK E

Steuerliche Fallstricke bei der Hofübergabe
Unbestrittenermassen ist bei einer Hofüber-
gabe die gesamtfamiliäre Situation vorrangig, 
wenn es um die Fragen des Wann, Wie, Wie-
viel, Womit usw. geht. Durch die Umstände 
ist der Ablauf oft in etwa gegeben. Nichtdes-
totrotz lohnt es sich, allenfalls damit verbun-
dene steuerliche Konsequenzen unter die 
Lupe zu nehmen.

Familie «Weissnicht» ist betreffend die 
Hofübergabe an den Sohn noch unschlüssig. 
Der Sohn steht in den Fussstapfen, hat die 
Ausbildung abgeschlossen und genug Erfah-
rung gesammelt. Die Eltern möchten aber die 
Finger noch auf der Sache behalten und ent-
schliessen sich vorerst für eine Verpachtung 
an den Sohn. Mit diesem Schritt kauft der 
Sohn das Betriebsinventar zum Nutzwert. 
Dieser liegt wegen der bisher getätigten Ab-
schreibungen bei den Maschinen deutlich 
über dem Buchwert und es ergibt sich für 
den Verkäufer (die Eltern) ein buchhalteri-
scher Gewinn von Fr. 75 000.–. Dieser Ge-

winn ist in diesem Jahr ganz regulär bei den 
Einkommenssteuern zu versteuern. Die Ab-
gaben (Bundes-, Staats- und Gemeindesteu-
ern) machen mit den entsprechenden AHV-
Beiträgen rund Fr. 23 000.– aus.

Nach nur 2 Jahren stellt man in der Fami-
lie «Weissnicht» fest, dass die Hofübergabe 
nun doch überfällig wird. Der Hof stellt ein 
Gewerbe nach Bodenrecht dar und der Sohn 
kann diesen zum Ertragswert übernehmen. Der 
Buchwert des Hofes liegt rund Fr. 300 000.–
über dem berechneten Übernahmepreis, da 
die Eltern vergangenheitlich noch beachtlich 
investierten (z.B. in Wohnraum, Stallgebäu-
de, Silos, evtl. Landkauf, etc...). Es resultiert 
im Übergabejahr für den Abtreter ein höherer 
buchhalterischer Verlust. Diesen kann er 
zwar mit allfälligen andern Einkommen ver-
rechnen, aber es wird trotzdem ein negatives 
Steuereinkommen resultieren.

Hätte sich die Familie «Weissnicht» ent-
schlossen, den Hof in einem Schritt (ohne 

Verpachtung) zu übergeben, so hätte sie we-
gen der gleichzeitigen steuerlichen Gewinn- 
und Verlustverrechnung (Gewinn beim Inven-
tar mit Verlust auf dem Hof) die obigen Abga-
ben von Fr. 23 000.– eingespart. Dies ist si-
cher ein grosszügig verschenkter «Batzen».

Steuerliche Fallstricke bei der Hofüberga-
be sind aber durchaus vielschichtiger.

Mit der Vertrags-Regelung allein ist es 
nicht getan, es empfiehlt sich, die gesamte 
Steuer- und Abgabenlast im Auge zu behal-
ten, will man in etwa wissen, über welches 
Vermögen man als Abtreter nachher noch 
verfügt. 

Die Abgabenlasten können erheblich wer-
den, wenn ein deutlicher buchhalterischer 
Gewinn bei der Hofübergabe resultiert und 
aufsummierte Abschreibungen auf der Lie-
genschaft (sogenannte «kumulierte Abschrei-
bungen») vorliegen. 

Dies gilt auch, wenn im Rahmen der Hof-
übergabe Bauland abgetrennt und im Eigen-
tum des Abtreters zurückbehalten wird. Sol-
che Grundstücke werden zum Verkehrswert 

vom Betriebs- ins Privatvermögen überführt, 
was einen hohen steuerbaren Gewinn bedeu-
ten kann. Abdämpfend kommt zum Zuge, 
dass die Steuern auf diesen steuerlichen 
Wertzuwachs nicht sofort bezahlt, sondern 
bis zu einer Veräusserung allenfalls aufge-
schoben werden kann. Allerdings verschenkt 
man dann die Vorzugsbesteuerung bei «Auf-
gabe der selbständigen Erwerbstätigkeit» 
über die Liquidationsgewinnsteuer. Somit  
ist man geneigt, steuerlich sofort abzurech-
nen.

Man beachte somit bei der Hofübergabe 
mit gleichzeitiger «Aufgabe der selbständi-
gen Erwerbs-Tätigkeit» den lebenslänglich 
einmaligen Anspruch auf die bevorzugte «Li-
quidations-Gewinnbesteuerung». Diese er-
folgt in der Regel zu einem tieferen «Vorsor-
getarif» gegenüber dem regulären Einkom-
menssteuer-Tarif. In der Steuererklärung 
muss dies über ein separates Formular de-
klariert werden. Zu dieser Begünstigung 
kann noch ein weiterer Nutzen durch die An-
rechnung eines «fiktiven Einkaufes» gezogen 

werden. Den fiktiven Einkauf kann man nur 
bis zum 70igsten Lebensjahr berücksichti-
gen (solange man Vorsorgegelder einzahlen 
kann). Der Hof sollte somit spätestens bis 
dahin übertragen werden.

Noch besser ist es für den Abtreter, den 
Hof bis zum spätestens 64igsten Altersjahr 
(bzw. 63igsten bei Frauen) zu übergeben, 
denn die auf einem Gewinn abzuliefernden 
AHV-Beiträge werden in der Rentenberech-
nung noch berücksichtigt. 

Manchmal hat der Hofnachfolger schon 
vor der Übernahme Geld in den Hof investiert, 
das nirgends in einer Buchhaltung erscheint. 
Bei der Eröffnung seiner Buchhaltung können 
solche «Vorleistungen» berücksichtigt und 
eingebucht werden. Es müssen jedoch die 
Belege dazu vorliegen.

Sie werden sich nun weniger in Fallstri-
cken verfangen. Fragen Sie bei Unklarheiten 
bei uns nach.
 
AGRO-Treuhand Region Zürich AG
Markus Zoller –
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Züri Oberland Mäss 2016
Vom 31. August bis 4. September 2016 auf dem Areal der Eishalle in Wetzikon. 
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, 
Sonntag 10 bis 19 Uhr. 
Buureland in der Halle 6, Streichelzoo und Säulirennen im Freigelände Halle 6.
Weitere Informationen: www.zom-messe.ch. 

Das Buureland gastiert bereits zum 19. Mal an der ZOM. Dieses Jahr steht im  
Zentrum des Auftritts die Sonderschau Gemüse.




